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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberlandesgericht Wien 

Der Präsident 
Jv 12.296-2/92 

An da s 

Pr~sidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 IV; e n . . .~.p I.: . ",,-, __ ':'fl 
................ , .... \ ....... ~ ........... , .. !. ::' ':;; •. ~ ...... .. 

Wien, am 

Schmerlingplatz 11 

Justizpalast 

A-1016 Wien 

ßriefansmrih 

28.9.1992 

A-1016 Wien, Postfam 58 

Telefon 
o 22 2/52 1 52-0 
Telefax 0222/521 52-690 

Sambearbeiter ; . a '7 • Ur. S LI rn e r Cl LI C r 

klappe 4 5 1 (DW) 

: Ve;~" ~.J.~ ..... Q.~.~ .. 1992~ .. : ~ &~~ 
~ ..... _~._-_ .... 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Strafgesetzbuch und das Auslieferungs­
und Rechtshil fegesetz im Zusammenhang mit 
der Gel dwäscherei und der ßereicherunqsab­
schöpfung geändert werden (Geldv:äscherei­
ges(~tz); Begutachtungsverfahren • 

Bezug: GZ 578.010/1-11 3/92 des BMfJ 

In Entsprecr,ung des Erlasses des Bundesministe­

riums fUr Justiz vom 4.8.1992, GZ 578.010/1-11 3/92, er­

laube ich mir, in der Anlage 25 Ausfertigungen der Stel­

lungnahme des Senates gemäß SS 42, 36 GOG beim Oberlan­

desgericht Wien zu Ubermitteln. 

Angeschlossen sind auch die mir vorgelegten Stel­

lungnahmen des Pr~sidenten des Jugendgerichtshofes Wien 

vom 21.9.1992, des Präsidenten des Kreisgerichtes Krems 

an der Donau vom 16.9.1992, des Vizepr~sidenten des Lan­

desgerichtes fUr Strafsachen Hien HR Dr. Paul \!eiser vorn 

28.8.1992, des Richters des Kreisgerichtes Korneuburg 

Dr. GUnter Bali VO[T: 16.9.1992 samt Vorlagebericht G€S 

Pr~sidenten des Kreisgerichtes Korneuburg vo~ 18.9.1992 
und der r i c r L Y' .• sr crict~tcs Ei senstaat Gr. In-

grid Jelinek VO!;, L.(.l~: ..... 
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DER PRÄSIDENT 

DES OBERLANDESGERICHTES WIEN 

Jv 12.296-2/92 Wien, am 28. 9. 1992 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen keine grundsätz-
,~ 

l.i chen BE?denk€~r1. 

R~chtspolitisch bedenklich erscheint hingegen die im Ab-
satz 2 des § 20 StGB vorgesehene "Bewe i sI as tumkehl- 11 (Be-
scheinigungslastumkehr). Damit wird entgegen dem ansonsten 

das ~sterreichische Strafverfahren beherrschenden Grund-

satz - eine formelle Beweislast, dh eine gesetzliche Pflicht 

des Täters, selbst f0r beweisbed~rftige Tatsachen den Beweis 

anzutreten, eingef~hrt. Wenngleich nicht verkannt wird, daß 

die vorgesehene Regelung die Arbeit der 

erleichtert, w~rde die angeordnete Absch~pfung letztlich 
nicht auf einem eindeutigen Nachweis einer k1- imi nellen 

Herkunft des hievon betroffenen (zusätzlichen) Vermc.gens 
beruhen, sondern lediglich auf einer 

scheinlichkeit" erfolgten Annahme. Dabei ist zu bedenken, 
daß die bei dem Verdacht einer Geldwäscherei 

obliegende Verpflichtung nachzuweisen, daß die Herkunft 
eines Teiles des bei ihm aufgefundenen Verm~gens nicht auf 

ihm nachgewiesene Geldwäschereiaktivitäten zur~ckzuf~hren 

ist, ihn zwingen k6nnte, Geschäfts- und Wirtschaftsg~hejm­

nisse mit fehlendem kriminellem Hintergrund zu offenbaren, 

allenfalls sogar seine Bilanzen durch einen Sachverstän~igen 

pr~fen zu lassen. 

Laut den Erläuterungen ist bei Berechnung des Ausmaßes der 

eingetretenen Bereicherung (§ 20 Abs. 1 StGB) auf den 
-Zeitpunkt des Eintrittes der Bereicherung und nicht auf den 

Entscheidungszeitpunkt - Urteil erster Instanz - abzustel-
Jen. Dies erscheint in Verbindung mit Absatz 3 dieser 
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Geset~esstelle insoferne bedenklich, als es durchaus denkbar 

ist, ~aß ein Täter f~r die Begehung der strafbaren .. Handlung 

Verm~genswerte (zB in Form von Liegenschaften) er-hielt, 

deren Wert bis zum Entscheidungszeitpunkt erheblich gestie-

gen ist. 

Nicht einzusehen ist, warum anstelle der in § 20 b Abs. 1 

StGB gebrauchten Formulierung einer "auffallendE·n 501-g10-

sigkeit" nicht von eine1- "gr-oben Fahrlässigkeit" gespr-ochen 

wird (worauf in den Erläuterungen ohnehin hingewiesen wird), 

womit es nicht erst einer neuen Judikatur zur Interpretation 

dieses Tatbestandsmerkmales bed~rfte. 

In der Praxis Schwierigkeiten wird auch die in § 165 Abs. 5 

StGB vorgesehene Regelung bereiten, daß die Strafbarkeit 

eines Täters durch tätige Reue unter anderem dann aufgehoben 

\.'Jil-d, ~·~enn e1- die Sicherstellung "wesentlichel- Vermc.gensbe­

standteile", auf die sich seine Geldwäscherei bezogen hat, 

be~.oJid~t. Dabei ist vorerst nicht einzusehen, ~....,arum si n 

derartiger Täter- bessergestellt sein soll, als ein Täter, 

der tätige Reue nach § 167 StGB f~r sich in Anspruch nehmen 

kann (- nutzenorientierte überlegungen d~rfen in diesem 

Zusammenhang aus rechtsstaatlichen GrGnden sicher keine 

Rolle spielen -). Dar~ber hinaus ist dieser Begriff viel zu 

unbestimmt gefaßt, um selbst einem Täter die Entscheidurig zu 

erm~glichen, ob das durch sein Zutun sichergestellte Ver~~­

gen fGr die Zubilligung einer tätigen Reue ausreichen wi~d . .. 
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